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ja, dass das elterngeld ausläuft ist eine Sache. um ein anrecht auf volle bezüge zu haben muss
aber die elternzeit auch dann beendet werden.

dann gibt es keinerlei fristen zu beachten.. bleibst du in elternzeit hast du kein anrecht auf
bezüge in den Sommerferien.

von einer regelung, dass man nicht ohne Geld sein darf habe ich noch nie gehört. was soll das
sein?
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